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Berichterstatterin Klara Neurauter: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau 

Minister! Ich bringe den Bericht des Ausschusses für Verfassung und Föderalismus 

über den Beschluss des Nationalrates vom 27. Februar 2020 betreffend ein Bundes-

gesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Durchführung von Europäischen Bürger-

initiativen (Europäische-Bürgerinitiative-Gesetz – EBIG), BGBI. I Nr. 12/2012, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 32/2018, geändert wird. 

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, daher komme ich gleich zur Antrag-

stellung. 

Der Ausschuss für Verfassung und Föderalismus stellt nach Beratung der Vorlage am 

10. März 2020 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Be-

schluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Präsident Robert Seeber: Danke für den Bericht. 

Wir gehen nun in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Ing. Eduard Köck. Ich erteile ihm dieses. 

 


